
.. Az:201520
E ütrnQr,

S po rtfö rde ru n gs ri chtl i n ie n
des Marktes Manching

in der Fassung des Marktgemeinderatsbeschlusses vom 31. Januar 1995,
geändert durch Marktgemeinderatsbeschluss vom 23. Oktober 1997,
geändert durch Marktgemeinderatsbeschluss vom 25. September 2001,
geändert durch Marktgemeinderatsbeschluss vom 23. November 2006,
geändert durch Marktgemeinderatsbeschluss vom l4.Dezember 2010.
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1. Allqemeines

Der Markt Manching gewährt, im Rahmen der vorhandenen Haushaltsrnittel,

Zuschüsse an sporttreibende Vereine, die ihren Sitz in Manching haben und

ihre Tätigkeit vornehmlich auf Manchinger Einwohner ausrichten'

Alle Zuschüsse sind freiwillige Leistungen; ein Anspruch darauf besteht nicht.

Kommerziell betriebener Sport sowie Sportgemeinschaften, die keine gemel-

deten und anerkannten Sportvereine sind, werden nicht gefÖrdert'

2. Allq eine Förderun osvoraussetzunoen

1. Der Verein muss Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes e. V.

(BLSV), des Bayerischen Sportschützenbundes e. V. (BSSB) oder eines

anderen anerkannten Dachverbandes, dessen Hauptaufgabe der Ama-

teursport ist, sein.

2. Der Verein muss satzungsmäßig Sport betreiben.

3. Der Verein muss mindestens 2 Jahre im Vereinsregister eingetragen

sein.

4. Der Verein muss die Gemeinnützigkeit im steuerrechtlichen Sinn besit-

zen.

S. Der Verein muss geordnete Kassenverhältnisse (Buchführung, Jahres-

rechnung, Rechnungsprüfung usw.) aufweisen und sich bereiterklären,

Unterlagen hierüber für eine etwaige Nachprüfung vorzulegen.
Die Weigerung, Kassen- oder sonstige, zur Antragsbearbeitung erfor-

derliche Unterlagen vorzulegen, hat die Ablehnung des Antrages bzw.

den Widerruf der Bewilligung zur Folge.

6. Der Verein muss ein jährliches Beitragsaufkommen erzielen, das ent-

sprechend den Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen des Frei-

staates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportfor-

derrichtlinien) berechnet wird.

7. Der Verein muss aktive Jugendarbeit leisten.

Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn zu Beginn des Jahres der Antrag-

stellung die Zahl der Kinder, Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren

und jungen Erwachsenen im Alter bis einschließlich 26 Jahren mindes-

tens 10 % der Gesamtmitgliederzahl beträgt'

g. Einzelne Abteilungen von Vereinen werden nur dann unmittelbar geför-

dert, wenn sie eigene Rechtsfähigkeit besitzen und für sich selbst die

oben genannten Voraussetzungen erfü llen.
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3. Arten der Förderung

3.'l HU R KIN SCHÜ GENDA

Zur Förderung der Kinder-, Schüler- und Jugendarbeit wird auf die

Jugendförderrichtlinien venruiesen (MGR-Beschluss vorn

23.101997)

RDER DES TBETRI

Der Markt Manching fördert den Sportbetrieb durch Gewährung einer

Vereinspauschale entsprechend den Richtlinien Über die Gewährung

von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außer-

schulischen Sports (Sportförderrichtlinien) in der jeweils geltenden

Fassung. Die Bewilligung erfolgt aufgrund der Anerkennungsbe-

scheide der Kreisverwaltungsbehörde.
Die Fördereinheit je Mitgliedereinheit wird durch Beschluss festge-

setzt.

3.3 SCH E BEI NDERE TLICHE LTUNG

Zur Durchführung besonderer sportlicher Veranstaltungen (2. B. Tur-

niere, jedoch nicht Vereinsmeisterschaften) gewährt der Markt Man-

ching Zuschüsse und stellt Sachpreise auf Nachweis(2. B. Pokale

usw.).

Der Zuschuss beträgt 100,00 €'

Der Wert der/des SachPreise(s)
beträgt höchstens

Formloser Antrag ist erforderlich

3.4 VEREINSJUBILAEN

1. Vereine erhalten bei

100,00 €

3.2

25-jährigen Jubiläen
50-jährigen Jubiläen
75-jährigen Jubiläen

100-jährigen Jubiläen
alle weiteren 25 Jahre

2. Bei Fahnenweihen gewährt der Markt Manching einen (zusätz-

lichen) Zuschuss in Höhe von 1.550,00 €. Außerdem werden

die Kosten für ein Trauerband übernommen'

Formloser Antrag ist bis Ende des Jahres vor dem Jubiläum zu

stellen.
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E S N TURNHALL

Die Vereine können die Turnhallen nach Festlegung in den Bele-
gungsplänen oder nach Einzelgenehmigung nutzen.

Die Einzelheiten der Überlassung und Nutzung der Turnhallen und

sonstigen Sportanlagen ergeben sich aus den Nutzungsverträgen mit

den Vereinen.

Der Marktgemeinderat entscheidet auf Antrag im Einzelfall, inwieweit

Nutzungsentgelte an sporttreibende Vereine im Rahmen der Sport-

förderung zufließen sollen.

SSE ZU PORTST

1. Der Markt Manching fördert den Sportstättenbau nach den glei-

chen Regelungen, wie sie in den jeweils geltenden Richtlinien ü-

ber die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur
Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien)
enthalten sind.

2. Die Förderung erfolgt projektbezogen durch nicht rückzahlbare
Zuschüsse in Höhe von

- 10 vom Hundert der vom BLSV bzw. von der Regierung ermit-
telten zuwendungsfähigen Kosten beim Sportstättenbau.

Falls gemeindliche Regiearbeiten geleistet werden, werden diese
auf die Zuschüsse angerechnet.

3. Verfahrensvorschriften :

a) Vorverfahren (n ur beim Soortstättenbau im B ch des BLSV)

Ausfertigung des formlosen Antrages an den BLSV ist beirn

Markt Manching einzureichen.

b) Hauptantraq:

Der Zuwendungsantrag ist an den Markt Manching mit dem
gleichen Antragsformular zu stellen, das beim BLSV bzw.

BSSB einzureichen ist.

Dem Zuwendungsantrag sind sämtliche, auch dem BLSV bzw.

BSSB vorzulegende, Unterlagen beizufügen. Geforderte Er-
gänzungen sind auch gegenüber dem Markt Manching vorzu-

nehmen.

3.5

3.6
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c) Vorzeit ioer Baubeo inn bzw. itioe Besch ffuno

Der Markt Manching wird sich bei einem Antrag auf Zustim-

mung zum vozeitigen Baubeginn bzw. zur vorzeitigen Beschaf-

fung der Entscheidung des BLSV bzw. der Regierung an-

schließen.

d) Bewilliqung des Zuschusses:

Für die Bewilligung des gemeindlichen Zuschusses ist es erfor-

derlich, dass der Verein dem Markt Manching den förmlichen

Bewilligungsbescheid des BLSV bzw, der Regierung vorlegt'

3.7 SONDE RZUSCHÜSSE

Der Marktgemeinderat behält sich vor, Maßnahmen in besonderen

Fällen und nach gründlicher Überprüfung, auch außerhalb dieser

Richtlinien zu fördern.

3.8 EHRUNGEN

Für die Ehrungen von edolgreichen Wettbewerbsteilnehmern und

verdienten Vereinsmitgliedern gelten gesonderte Richtlinien'

4.1 Verwend u nqsnac h is

Für jeden Zuschuss hat der Zuschussempfänger dem Markt Manching in-

nerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Maßnahme einen schriftli-

chen Verwendungsnachweis, unter Beigabe der originalbelege und Zah-

lungsnachweise, vorzulegen.

Bei Zuschüssen

- zur Kinder-, Schüler- und Jugendarbeit (vgl' Nr' 3'1)

- zur Förderung des Sporlbetriebs (vgl' Nr' 3'2)

- zu Vereinsjubiläen, Fahnenweihen (vgl' Nr' 3'4)

entfällt die Vorlage eines Venruendungsnachweises. Bei Zuschüssen zu

Fahnenweihen wird um übereignung einer Fotografie der neuen Vereins-

fahne (Vorder- und Rückseite) ersucht'

4.2 Rech nun osprüfunq

Mit der lnanspruchnahme des Zuschussantrages, bzw' der ersten Zu-

ichussrate bei Auszahlung nach Baufortschritt, wird den Rechnungsprü-

i*grorgrnen des Marktei Manching oder einer von ihrn beauftragten

stelie oie überprüfung der ordnungsgemäßen Mittelvenruendung unei nge-

schränkt verbindlich zugestanden. 
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4.3 Rückfo rderu en

Der Markt Manching behält sich die Rückforderung von Zuschüssen ins-

besondere vor,

- wenn die Zuschüsse durch unrichtige oder unvollständige Angaben

envirkt worden sind
- wenn die Zuschüsse vor Ablauf der Bindungsfrist nicht oder nicht mehr

für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (2. B.Verkauf der Anla-

ge).

5. lnkrafttreten

Die Sportförderungsrichtlinien treten am 01 .01.2011 in Kraft

Manching, den 15.12.2010
MARKT MANCHING

Nerb H.
1. Bürgermeister
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